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§ 1 Name, Sitz

1.  Der Verein trägt den Namen „Judo Club Ford Saarlouis e.V.“.

2.  Der Judo Club Ford Saarlouis (JCFSLS) hat seinen Sitz in Saarlouis und ist eingetragen beim 
Amtsgericht Saarlouis.

3.  Der JCFSLS ist Mitglied des Saarländischen Judo-Bundes (SJB). Ergänzend zum Inhalt dieser 
Satzung und Ordnungen des Vereins gelten für aktive Mitglieder deshalb die Satzungen, 
Ordnungen und Richtlinien des SJB.

4. Der JCFSLS gehört der Ford-Freizeit-Organisation (FFO) an und erkennt deren Richtlinien an.

§ 2 Zweck

1.  Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinn des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile. Es darf keine Person 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

2.  Die Zweckverfolgung liegt im Besonderen in der Förderung des Judo-Sportes und anderer 
artverwandten Budo-Sportarten, sowie in der Förderung von Freundschaft und Kameradschaft 
zwischen den Mitgliedern.

3.  Der Verein ist parteipolitisch, rassisch und konfessionell neutral.

§ 3 Mitgliedschaft

1.  Die Mitgliedschaft kann nur von natürlichen Personen durch schriftlichen Aufnahmeantrag 
erworben werden. Über die Aufnahme entscheidet das Präsidium mit einfacher Mehrheit.

2.  Die Jahreshauptversammlung (JHV) hat die Möglichkeit, Ehrenmitglieder zu ernennen. Diese sind 
von der Beitragszahlung befreit.

3.  Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, dem Austritt oder dem Ausschluss des Mitglieds.

4.  Der Austritt ist nur zum Quartalsende möglich und muss mindestens 4 (vier) Wochen vorher 
schriftlich dem Präsidium mitgeteilt sein.

5.  Ein Mitglied kann bei einem groben Verstoß gegen Vereinsinteressen mit sofortiger Wirkung 
durch Beschluss des Vorstands mit einfacher Stimmenmehrheit ausgeschlossen werden. Vor der 
Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Fristsetzung von mindestens 2 Wochen Gelegenheit zu 
geben, sich hierzu zu äußern. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen 
und dem auszuschließenden Mitglied durch eingeschriebenen Brief bekannt zu machen. Das 
Mitglied kann zudem auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 
Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags im Rückstand ist und seit Absendung des 
zweiten Mahnschreibens mehr als drei Monate vergangen sind. Der Ausschluss ist dem Mitglied 
durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle 
Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf 
bestehende 
Forderungen. 

6. Fremdstarts von Mitgliedern bedürfen immer der Genehmigung des Präsidiums.
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§ 3a Datenschutz

1.  Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine 
Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDVSystem 
gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen 
und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur 
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von 
Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

2.  Als Mitglied des Saarländischen Judo-Bundes e. V., der Ford-Freizeit-Organisation (FFO) und dem 
Stadtverband für Sport der Kreisstadt Saarlouis ist der Verein verpfl ichtet, seine Mitglieder an 
den Verband zu melden. Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z. B. Vorstandsmitglieder) 
werden die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer 
Funktion im Verein mitgeteilt. Im Rahmen von Wettkämpfen meldet der Verein Ergebnisse und 
besondere Ereignisse an den Saarländischen Judo-Bund. 

3.  Der Verein informiert die Tagespresse sowie die über Wettkampfergebnisse und besondere 
Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins 
veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen 
Veröffentlichung widersprechen.

§ 4 Beiträge

1.  Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge wird von der JHV 
festgesetzt. Dabei können auch für verschiedene Mitgliedergruppen verschieden hohe 
Mitgliedsbeiträge festgelegt werden. Bei Bedarf kann von den Mitgliedern auch durch Beschluss 
der JHV, der einfache Stimmenmehrheit erfordert, zusätzlich zum Beitrag für den konkreten 
Einzelfall eine Umlage gefordert werden. Diese Umlage darf den Betrag von 100,00 € pro Jahr 
nicht übersteigen.

2.  Der Vorstand hat das Recht, Mitglieder in besonderen Fällen ganz oder teilweise von den 
Beitragszahlungen zu befreien. 

3.  Für den Mitgliedsbeitrag und Umlagen minderjähriger Mitglieder haften neben den jeweiligen 
minderjährigen Mitgliedern auch deren Erziehungsberechtigte.

4.  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Organe

Organe des Vereins sind:

a)  Jahreshauptversammlung

b)  Vorstand

§ 6 Mitgliederversammlung

1.  Oberstes Organ des Vereins ist die Jahreshauptversammlung, die alle zwei Jahre einberufen 
wird. Außerordentliche Mitgliederversammlungen können bei Bedarf stattfi nden.
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2. Aufgaben der JHV sind:

 • Entgegennahme der Berichte von Vorstandsmitgliedern und Kassenprüfern

 • Entlastung des Vorstandes

 • Neuwahlen des Vorstandes durch einen Versammlungsleiter

 • Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenpräsidenten

 • Festsetzung der Beitrage

 • Genehmigung des Haushaltsplans für die nachfolgenden beiden Jahre

 • Satzungsänderungen

 • Anträge

3. Satzungsänderungen können nur mit einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
beschlossen werden.

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn mindestens ein 
Viertel der stimmberechtigten Mitglieder dies schriftlich beantragt. Frist für die Einberufung ist 
mindestens vier Wochen.

§ 7 Verfahrensvorschriften für Mitgliederversammlungen

1.  Zur JHV wird mindestens 2 Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung durch das Präsidium 
schriftlich eingeladen. Dabei genügt auch die Übersendung der Einladung per Telefax oder 
E-Mail. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied 
bekannt gegebene Adresse, E-Mail- Adresse bzw. Telefaxnummer gerichtet wurde. Über nicht auf 
der Tagesordnung stehende Angelegenheiten kann nicht Beschluss gefasst werden.

2.  Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist.

3.  Jedes Mitglied ab dem 16. Lebensjahr ist stimmberechtigt. Die Ausübung des Stimmrechts ist 
davon abhängig, dass es nicht mit seinen Beiträgen im Rückstand ist.

4.  Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. (Ausnahme: Satzungsänderungen). Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Bei der Stimmenauszählung bleiben ungültige 
Stimmen und Stimmenthaltungen unberücksichtigt.

5.  Über einen Punkt kann im Laufe einer Versammlung nur einmal abgestimmt werden, es sei 
denn, dass bei der Abstimmung ein Formfehler unterlaufen ist. Gegen Formfehler muss während 
derselben Versammlung Einspruch erhoben werden. 

6.  Über alle Versammlungen ist eine Niederschrift zu führen, die vom Versammlungsleiter und dem 
jeweiligen Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

7.  Die Neuwahl der Vorstandsmitglieder erfolgt alle fünf Jahre.

8.  Liegt für eine Wahl nur ein Vorschlag vor, kann offen abgestimmt werden. Ein einziger 
Einspruch gegen die offene Abstimmung macht eine geheime Wahl erforderlich. Gewählt ist, 
wer mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigt. Ergibt der erste Wahlgang keine solche 
Mehrheit, so wird im 2. Wahlgang über die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen aus 
dem 1. Wahlgang abgestimmt. Hier entscheidet die einfache Mehrheit; Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.
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§ 8 Vorstand

1. Der Vorstand wird bei Bedarf vom Präsidenten unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Er 
besteht aus dem Präsidium und dem erweiterten Vorstand. 

2. Ein Vorstandsamt kann nur übernehmen, wer bereits 18 Jahre alt ist.

3. Das Präsidium besteht aus:

a)  dem Präsidenten

b)  dem Vizepräsidenten

c)  dem Geschäftsführer

 Mindestens zwei Präsidiumsmitglieder müssen zum Zeitpunkt ihrer Wahl über einen Judopass 
und eine Jahressichtmarke des SJB verfügen.

Der Präsident, der Vize-Präsident und der Geschäftsführer sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 
Jeweils 2 Mitglieder des Präsidiums vertreten den Verein gemeinsam.

4. Der erweiterte Vorstand besteht aus:

a)  dem Sportreferenten

b)  dem Schriftführer

c)  dem Referenten für Budo

d)  dem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit:

e)  bis zu 3 Beisitzern. Die Beisitzer haben entgegen den anderen Mitgliedern des erweiterten 
Vorstands lediglich beratende Stimme. Die Beisitzer werden auch entgegen den anderen 
Mitgliedern des erweiterten Vorstandes nicht von den Mitgliedern gewählt, sondern vom 
Präsidium durch einen entsprechenden Beschluss kooptiert.

5. Alle Mitglieder des erweiterten Vorstands arbeiten in den ihnen zugewiesenen Ressorts in eigener 
Zuständigkeit und sind dem Präsidium und der JHV verantwortlich.

6. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, in der auch die Zuständigkeiten und 
Aufgaben der einzelnen Mitglieder des Präsidiums festgelegt werden.

7. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied.

8. Ein Vorstandsmitglied bleibt auch nach Ende der Wahlperiode bis zu einer Neuwahl im Amt. 
Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds bestimmt der Vorstand ein Ersatz-
Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung.

9. Die JHV kann verdiente Präsidiumsmitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit zu Ehrenpräsidenten 
ernennen. Die Ehrenpräsidenten gehören dem Präsidium mit beratender Stimme an.

10. Der ehrenamtlich tätige Vorstand haftet dem Verein für einen in Wahrnehmung seiner 
Vorstandspfl ichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins.
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Ist der ehrenamtlich und unentgeltlich tätige Vorstand einen anderem zum Ersatz eines in 
Wahrnehmung seiner Vorstandspfl ichten verursachten Schadens verpfl ichtet, so kann er von 
dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1gilt nicht, wenn der Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

§ 9 Kassenprüfer

 Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer einer Amtsperiode zwei Kassenprüfer, die kein 
Vorstandsamt innehaben dürfen. Die Kassenprüfer haben vor jeder Mitgliederversammlung die 
Vereinskasse auf rechnerische Richtigkeit und Ordnungsgemäßheit der Kassenführung zu prüfen 
und einen Kassenprüfbericht zu erstellen.

§ 10 Ehrungen

 Über Ehrungen entscheidet der Vorstand. Anträge auf Ehrung eines verdienten Mitglieds können 
von jedem Vereinsmitglied gestellt werden.

§ 11 Aufl ösung des Vereins

1.  Die Aufl ösung des Vereins kann nur mit einer 3/4-Mehrheit der stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder beschlossen werden.

2.  Die die Aufl ösung des Vereins beschließende Versammlung wählt die Liquidatoren aus ihren 
Reihen.

3.  Das nach Beendigung der Liquidation verbleibende Vermögen fällt an die Kreisstadt Saarlouis mit 
der Aufl age, es sportlichen Zwecken zuzuführen.

§ 12 Inkrafttreten

 Die Satzung tritt mit der Verabschiedung durch die Mitgliederversammlung am 16. September 
2008 und der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
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